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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1955

Norm

ABGB §92 B

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Wenn der Ehemann seine Frau loswerden will und die Scheidungsklage eingebracht hat, ist die von ihm begehrte

Wiederaufnahme der ehelichen Gemeinschaft für die Dauer des Scheidungsverfahrens der Gattin nicht zumutbar und

o7enbar gesetzwidrig, weil nur die Herstellung einer dauernden ehelichen Gemeinschaft dem Gesetz entspricht (§ 44

ABGB).
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